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Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag vom ____
- Kurzarbeit „Null“ aus Anlass der Corona-Krise -
Zwischen der Firma … 
-Fehler! Textmarke nicht definiert. IF = "für nichtapprobiertes Praxispersonal" " als Praxisinhaber, " " " \* MERGEFORMAT  \* MERGEFORMAT  \* MERGEFORMAT 
 
nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt,

und

Herrn/Frau ….
- nachfolgend Arbeitnehmer 
) genannt,

wird Folgendes vereinbart:

Präambel
Anlass dieser Vereinbarung ist die besondere Situation der gegenwärtigen Corona-Krise. Diese hat [zu Produktionsengpässen / zu einem erheblichen Auftragsrückgang/Kundenrückgang / zu einer angeordneten Schließung des Geschäftes] *geführt. Zur Vermeidung einer betriebsbedingten Kündigung und zur Sicherung des Fortbestands des Unternehmens wird daher zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Kurzarbeit vereinbart.
§ 1 Zeitraum der Kurzarbeit / Kurzarbeit „Null“

Der Arbeitgeber ist berechtigt, aus dem in der Präambel genannten Grund für [die Abteilung xy /den ganzen Betrieb] bis zum xx.yy.zz Kurzarbeit
 einzuführen. 

Den Beginn und das Ende der Kurzarbeit sowie die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit während des Zeitraums der Kurzarbeit wird der Arbeitgeber unter Wahrung einer angemessenen Ankündigungsfrist, die mindestens 5 Kalendertage beträgt, dem Arbeitnehmer in Textform mitteilen. 
(2) Der Arbeitnehmer ist während des Zeitraums der Kurzarbeit nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet.

§ 2 Änderung und Beendigung der Kurzarbeit

(1) [Verbessert sich die Auftragslage / Wird die angeordnete Ladenschließung aufgehoben]*, kann die Kurzarbeit vom Arbeitgeber beendet oder der Umfang der Kurzarbeit geändert werden.

(2) Für den Fall, dass die Notwendigkeit besteht, die Kurzarbeit zu verlängern, erklärt sich der Arbeitnehmer bereits jetzt damit einverstanden. Der Zeitraum der Verlängerung wird vom Arbeitgeber unverzüglich in Textform unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von mindestens 5 Kalendertagen dem Arbeitnehmer mitgeteilt.

§ 3 Anzeige bei der Agentur für Arbeit

Der Arbeitgeber wird unverzüglich der zuständigen Agentur für Arbeit die Anträge zur Gewährung von Kurzarbeitergeld stellen. Sollte die Agentur für Arbeit – gleich aus welchem Grund – die Zahlung von Kurzarbeitergeld ablehnen, wird während der Kurzarbeitszeit die volle Vergütung gezahlt; der Arbeitgeber ist in diesem Fall berechtigt, die Beendigung der Kurzarbeit mit einer Ankündigungsfrist von 3 Tagen zu erklären.

§ 4 Zahlung des Kurzarbeitergeldes

(1) Das Kurzarbeitergeld wird zum Zeitpunkt der üblichen monatlichen Entgeltzahlung gezahlt. Dies gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt durch die Agentur für Arbeit. Infolge der „Kurzarbeit Null“ erhält der Arbeitnehmer ausschließlich das Kurzarbeitergeld
.

(2) Während der Kurzarbeit werden nachfolgende Vergütungsbestandteile so berechnet, als wäre normal gearbeitet worden:

· Urlaubsentgelt und Urlaubsgeld;

· Entgelt für gesetzliche Feiertage;

· vermögenswirksame Leistungen;*
· Weihnachtsgeld;*
· sonstige Sonderzahlungen;*
(3) Soweit nach Beendigung der Kurzarbeit Leistungen wie Urlaubsentgelt und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall von Zeiträumen abhängen, in denen Kurzarbeit geleistet wurde, werden die Leistungen berechnet, als wenn keine Kurzarbeit eingeführt worden wäre.

§ 5 Auszahlung, Zuschuss zum Kurzarbeitergeld (Aufstockung)

(1) Der Arbeitnehmer erhält vom Arbeitgeber eine Aufstockung des von der Agentur für Arbeit zu erwartenden Kurzarbeitergeldes auf …… % des Unterschiedsbetrages zwischen dem bisherigen Nettoeinkommen und dem tatsächlichen Nettoeinkommen nach Einführung von Kurzarbeit einschließlich des Kurzarbeitergeldes.

(2) Der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld wird zusammen mit der üblichen Entgeltauszahlung gezahlt. Dies gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt durch die Agentur für Arbeit.

(3) Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung werden verdiente Vergütungen, Kurzarbeitergeld und Zuschuss gesondert ausgewiesen.

Hinweis: Freiwillige Regelung, wird kein Zuschuss gezahlt, kann § 5 ersatzlos gestrichen werden

§ 6 Urlaub/Arbeitszeitkonten

(1) Vorhandener Resturlaub aus dem Vorjahr ist bis zum …… zu nehmen. Dies gilt nur, wenn dem keine Urlaubswünsche der Arbeitnehmer entgegenstehen.

 (2) Guthaben auf Arbeitszeitkonten werden vor Beginn der Kurzarbeit abgebaut.

§ 7 Schriftform

Die Änderung dieser Vereinbarung oder einzelner Bestimmungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.

§ 8 Salvatorische Klausel

Etwaige ungültige Bestimmungen dieser Vereinbarung berühren nicht die Wirksamkeit der Vereinbarung im Ganzen. Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, oder sollten sich in dieser Lücken herausstellen, wird infolgedessen die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer Lücke ist eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die, soweit rechtlich zulässig, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt hätten, sofern sie diesen Punkt bedacht hätten.

     
§ 9 Sonstige Vereinbarungen

….

_______________, den ________________

	Unterschrift des Arbeitgebers
	Unterschrift des Arbeitnehmers

*Nichtpassendes bitte streichen


//

� Die Verwendung des männlichen Geschlechts erfolgt im Interesse der besseren Lesbarkeit des Textes und ist kein Zeichen unterschiedliche Behandlung der Geschlechter





�Datum einfügen, z.B. 6 Monate


�Satz 2 ist zu streichen, wenn eine Aufstockung gem. § 5 gezahlt wird.





